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Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats und die  

entsprechende Satzungsänderung 
 

 
Die Hauptversammlung hat zuletzt am 27. Juni 2012 die Vergütung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats der Gesellschaft angepasst. Seit der letzten Anpassung der Auf-
sichtsratsvergütung sind die Anforderungen an die Qualifikation von Aufsichtsrats-
mitgliedern und an den zeitlichen Einsatz für die Tätigkeit in Aufsichtsräten sowie 
an den Grad der Expertise in Aufsichtsräten, unter anderem durch die Einführung 
neuer Berichts- und Prüfpflichten durch Änderungen des Aktiengesetzes und die 
Einführung von neuen Regulierungen im Bereich Nachhaltigkeit, spürbar gestiegen. 
Um diesen gestiegenen Anforderungen und den vielfältigen Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten der Aufsichtsratsmitglieder in angemessener Form Rechnung zu tra-
gen, soll die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats angepasst werden.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, wie folgt zu beschließen: 
 
 
a)  § 16 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 16 
 

(1)  Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr eine 
feste jährliche Vergütung in Höhe von 15.000,00 Euro. Der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats erhält das Doppelte der festen jährlichen Vergütung, 
der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats das 1,5-fache der fes-
ten Vergütung. 

 
(2)  Diejenigen Mitglieder des Aufsichtsrats, die Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses sind, erhalten eine zusätzliche feste jährliche Vergütung in Hö-
he von 5.000,00 Euro, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses in Höhe 
von 7.000,00 Euro.  

 
(3)  Neben der festen jährlichen Vergütung erhalten die Mitglieder des Auf-

sichtsrates zusätzlich eine variable Vergütung wie folgt: 
 
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält jährlich eine am Unternehmens-
erfolg orientierte Vergütung („variable Vergütung“) in Form einer Ergeb-
nisbeteiligung in Höhe von 0,5 % des Jahresüberschusses der Gesell-
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schaft. Der Jahresüberschuss bestimmt sich nach dem durch den Ab-
schlussprüfer geprüften und vom Aufsichtsrat gebilligten Abschluss für 
das betreffende Geschäftsjahr. 
 

(4)  Die feste Vergütung sowie die Vergütung für die Mitgliedschaft in Aus-
schüssen ist jeweils zahlbar nach Ende des Geschäftsjahres, die variable 
Vergütung wird jeweils am Tag nach der ordentlichen Hauptversamm-
lung der Gesellschaft, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 
jeweilige Geschäftsjahr entscheidet, fällig. Die variable Vergütung be-
trägt je Aufsichtsratsmitglied jährlich maximal 10.000 €; für den Vorsit-
zenden des Aufsichtsrats das 1,5-fache dieses Betrags. 

 
(5)  Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres 

dem Aufsichtsrat bzw. einem seiner Ausschüsse angehört haben, erhal-
ten die Vergütung zeitanteilig; dabei erfolgt eine Aufrundung auf volle 
Monate. 

 
(6) Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern die mit der Wahrnehmung ih-

res Amtes unmittelbar verbundenen Aufwendungen. Die Umsatzsteuer 
wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichts-
rats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in 
Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben. 

 
(7)  Die Gesellschaft ist ermächtigt, für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (sog. D&O-Versicherung) zu 
marktkonformen und angemessenen Bedingungen abzuschließen. Die 
Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft." 

  
b) Die unter lit. a) dieses Tagesordnungspunkts genannte Satzungsänderung er-

setzt mit Beginn ihrer Wirksamkeit die derzeitigen Regelungen zur Vergütung 
der Mitglieder des Aufsichtsrats und findet erstmals für das am 1. Januar 2023 
begonnene Geschäftsjahr Anwendung. 

 


